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Der Bauträgervertrag 

ÖNORM B 2120 enthält allgemeine Empfehlungen über die 
Mindestinhalte für Bauträgerverträge nach dem Bauträger-
vertragsgesetz. 
 

Wien (ON/AS+ prm, 2008-12-19) Mit 1. 

Juli 2008 ist eine Novelle zum Bauträ-

gervertragsgesetz – BTVG in Kraft ge-

treten, die Verbesserungen des Erwer-

berschutzes im Kernbereich des Geset-

zes (Schutz des Erwerbers vor Anzah-

lungsverlust während der Bauphase), 

andererseits Schutzrechte im Bereich 

der Gewährleistungsphase nach der 

Fertigstellung bringt.  

 

Entsprechend den Änderungen der 

Rechtslage wurde jetzt die ÖNORM 

B 2120 grundlegend überarbeitet. Sie 

enthält ausschließlich die allgemeinen 

Empfehlungen über die Mindestinhalte 

für Bauträgerverträge nach dem BTVG zum Schutz der Erwerber und gilt daher 

nur dann, wenn vor Fertigstellung Zahlungen von mehr als 150 Euro pro m2 

Nutzfläche für die Errichtung oder durchgreifende Erneuerung geleistet werden 

müssen.  

 

Zahlreiche Muster-Vertragsbestimmungen in informativen Anhängen erleichtern 

die praktische Umsetzung. 
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Hinweis 

Erhältlich ist 
ÖNORM B 2120 Mindesterfordernisse für 
einen Bauträgervertrag  
 
im Webshop 
http://www.as-plus.at/shop 
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